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See the notice on TED website 416062-2023 - Ergebnis
Deutschland-Frankenberg (Eder): Arzneimittel
OJ S 130/2023 10/07/2023
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH
Postanschrift: Forststraße 9
Ort: Frankenberg (Eder)
NUTS-Code: DE736 Waldeck-Frankenberg
Postleitzahl: 35066
Land: Deutschland
E-Mail: p.wartha@krankenhaus-frankenberg.de
Telefon: +49 6451551630
Fax: +49 645155244

:Internet-Adresse(n)
Hauptadresse: www.krankenhaus-frankenberg.de

Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Krankenhaus

Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

Umfang der Beschaffung

Bezeichnung des Auftrags
Vergabe der stationären Arzneimittelversorgung für das Kreiskrankenhaus Frankenberg
Referenznummer der Bekanntmachung: KF-A1

CPV-Code Hauptteil
33600000 Arzneimittel

Art des Auftrags
Lieferauftrag

Kurze Beschreibung
Das Kreiskrankenhaus Frankenberg (KF) ist ein modernes Akutkrankenhaus der Grund- und 
Regelversorgung mit 223 Planbetten und acht chefarztgeführten Fachkliniken.

Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/416062-2023
mailto:p.wartha@krankenhaus-frankenberg.de?subject=TED
http://www.krankenhaus-frankenberg.de
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Gesamtwert der Beschaffung
Wert ohne MwSt.: 1,00 EUR

Beschreibung

Weitere(r) CPV-Code(s)
33600000 Arzneimittel

Erfüllungsort
NUTS-Code: DE736 Waldeck-Frankenberg
Hauptort der Ausführung: in den Vergabeunterlagen aufgeführt

Beschreibung der Beschaffung
Das Kreiskrankenhaus Frankenberg (KF) ist ein modernes Akutkrankenhaus der Grund- und 
Regelversorgung mit 223 Planbetten und acht chefarztgeführten Fachkliniken.Jährlich werden 
im Kreiskrankenhaus rund 30.000 Patienten ambulant und stationär behandelt. Das 
Kreiskrankenhaus Frankenberg ist seit 2003 akademisches Lehrkrankenhaus der Philipps-
Universität Marburg und bietet mit dieser Partnerschaft eine kontinuierliche Anpassung der 
medizinischen Qualität an den aktuellen Wissensstand. Als Fort- und 
Weiterbildungseinrichtung bildet das Krankenhaus Studierende der Medizin im „Praktischen 
Jahr“ aus und sorgt mit seinem Schulzentrum für Pflegeberufe für insgesamt rund 70 
Ausbildungsplätze in verschiedenen Heilberufen. Gegenstand der Vergabe der 
Apothekenleistungen ist die Versorgung aller stationären Bereiche des KF (incl. Fälle gem. 
§115b SGB V) in Frankenberg mit Arzneimitteln, apothekenpflichtigen Medizinprodukten und 
apothekenüblichen Waren sowie die Übernahme aller damit in Zusammenhang stehenden 
Dienst- und Beratungsleistungen auf Grundlage einschlägiger Gesetze (vor allem § 14 Abs. 5 
ApoG), Verordnungen, berufsrechtlichen Vorschriften und behördlichen Erlassen.  Die 
Vergabe beinhaltet den Abschluss eines Versorgungsauftrags gemäß Apotheken-Gesetz 
(ApoG).  Aktuell werden die Liefer- und Dienstleistungen durch eine externe 
Versorgungsapotheke erbracht. Die Apothekenleistungen sollen auch zukünftig an eine 
externe Versorgungsapotheke vergeben werden.

Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Leistung / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50

Angaben zu Optionen
Optionen: nein

Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der 
EU finanziert wird: nein

Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

Beschreibung

Verfahrensart
Verhandlungsverfahren

Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
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IV.1.8. Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

Verwaltungsangaben

Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 055-159383

Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems

Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

Auftragsvergabe

Tag des Vertragsabschlusses
30/06/2023

Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag 
erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Lahn Apotheke Klinikversorgung
Ort: Fernwald-Annerod
NUTS-Code: DE721 Gießen, Landkreis
Postleitzahl: 35463
Land: Deutschland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

Angaben zum Wert des Auftrags/Loses
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1,00 EUR

Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

Zusätzliche Angaben

Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium 
Darmstadt
Postanschrift: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3,
Ort: Darmstadt

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/159383-2023
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Postleitzahl: 64283
Land: Deutschland
E-Mail: Vergabekammer@rpda.hessen.de
Telefon: +49 6151126603
Fax: +49 6151125816

Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: 
Vorschriften über die Einlegung von Rechtsbehelfen finden sich in §§ 155 ff. GWB (Gesetz 
gegen Wettbewerbs-beschränkungen). Auf die Zulässigkeitsvoraussetzungen eines 
Nachprüfungsantrags zur Vergabekammer gemäß §§ 160 ff. GWB wird hingewiesen, 
namentlich auf die Regelung des § 160 Abs.3 GWB, die folgenden Wortlaut hat:
„Der Antrag ist unzulässig, soweit:
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkennt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 
2 bleibt unberührt;
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder 
zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden;
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden;
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind."

Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
05/07/2023

mailto:Vergabekammer@rpda.hessen.de?subject=TED

